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§ 1 Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen fürdie Hotellerie (imFolgenden 

„AGBH2006“)ersetzendiebisherigenÖHVBinderFassungvom23.September 1981. 
 
1.2 DieAGBH2006schließenSondervereinbarungennichtaus.DieAGBH2006 sind gegenüber im 

Einzelnen getroffenen Vereinbarungen subsidiär. 
 
 

§ 2 Begriffsdefinitionen 
 
2.1 Begriffsdefinitionen: 

 
 „Beherberger“:Ist  eine  natürliche  oder  juristische Person, die Gäste gegen Entgelt 
beherbergt. 
 
„Gast“: Ist eine natürliche Person, die Beherbergung in Anspruch nimmt. Der Gast ist 
in der Regel zugleich Vertragspartner. Als Gast gelten auch jene Personen, die mit dem 
Vertragspartner anreisen (zB Familienmitglieder, Freunde etc).  
 
„Vertragspartner“:  Ist eine natürliche oder juristische Person des In- oder Auslandes, 
die als Gast oder für einen Gast einen Beherbergungsvertrag abschließt. 
 
„Konsument“ und „Unternehmer“:Die Begriffe sind im Sinne des Konsumentenschutz-
gesetzes 1979 idgF zu verstehen. 
 
„Beherbergungsvertrag“:Ist der zwischen dem Beherberger und dem Vertragspartner 
abgeschlossene Vertrag, dessen Inhalt in der Folge näher geregelt wird. 

 
 

§ 3 Vertragsabschluss– Anzahlung 
 
3.1 DerBeherbergungsvertragkommtdurchdieAnnahmederBestellungdesVer- 

tragspartnersdurchdenBeherbergerzustande.ElektronischeErklärungengelten 
alszugegangen,wenndiePartei,fürdiesiebestimmtsind,dieseuntergewöhnlichenUmständ
enabrufenkann,undderZugangzudenbekanntgegebenenGe- schäftszeiten des 
Beherbergers erfolgt. 

 
3.2 DerBeherbergeristberechtigt,denBeherbergungsvertragunterderBedingung 

abzuschließen,dassderVertragspartnereineAnzahlungleistet.IndiesemFallist 
derBeherbergerverpflichtet,vorderAnnahmederschriftlichenodermündlichen 
BestellungdesVertragspartners,denVertragspartneraufdiegeforderteAnzah- 
lunghinzuweisen.ErklärtsichderVertragspartnermitderAnzahlung(schriftlich 
odermündlich)einverstanden,kommtderBeherbergungsvertragmitZugangder 
EinverständniserklärungüberdieBezahlungderAnzahlungdesVertragspartners 
beimBeherberger zustande. 

 
3.3 DerVertragspartneristverpflichtet,dieAnzahlungspätestens7Tage(einlan- 

gend)vorderBeherbergungzubezahlen.DieKostenfürdieGeldtransaktion(zB 
Überweisungsspesen)trägtderVertragspartner.FürKredit-undDebitkartengelten die 
jeweiligen Bedingungen der Kartenunternehmen. 

 
3.4 Die Anzahlung ist eine Teilzahlung auf das vereinbarte Entgelt. 
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§ 4 Beginn und Ende derBeherbergung 
 
4.1 DerVertragspartnerhatdasRecht,soderBeherbergerkeineandereBezugszeit 

anbietet,diegemietetenRäumeab16.00UhrdesvereinbartenTages(„Ankunfts-tag“) zu 
beziehen. 

 
4.2 WirdeinZimmererstmaligvor6.00UhrFrühinAnspruchgenommen,sozählt 

dievorhergegangeneNacht als erste Übernachtung. 
 
4.3 DiegemietetenRäumesinddurchdenVertragspartneramTagderAbreisebis 

12.00Uhrfreizumachen.DerBeherbergeristberechtigt,einenweiterenTagin 
Rechnungzustellen,wenndiegemietetenRäumenichtfristgerechtfreigemacht sind. 

 
 

§ 5 Rücktritt vom Beherbergungsvertrag – Stornogebühr 
 

Rücktritt durch den Beherberger 
 
5.1 SiehtderBeherbergungsvertrageineAnzahlungvorundwurdedieAnzahlung 

vomVertragspartnernichtfristgerechtgeleistet,kannderBeherbergerohne Nachfrist vom 
Beherbergungsvertrag zurücktreten. 

 
5.2 FallsderGastbis18.00UhrdesvereinbartenAnkunftstagesnichterscheint,be- 

stehtkeineBeherbergungspflicht,esseidenn,dasseinspätererAnkunftszeit- punkt 
vereinbart wurde. 

 
5.3 HatderVertragspartnereineAnzahlung(siehe3.3)geleistet,sobleibendagegen 

dieRäumlichkeitenbisspätestens12.00UhrdesdemvereinbartenAnkunftstages 
folgendenTagreserviert.BeiVorauszahlungvonmehralsvierTagen,endetdie 
Beherbergungspflichtab18.00UhrdesviertenTages,wobeiderAnkunftstagals 
ersterTaggerechnetwird,esseidenn,derGastgibteinenspäterenAnkunftstag bekannt. 

 
5.4 Bisspätestens3MonatevordemvereinbartenAnkunftstagdesVertragspartners 

kannderBeherbergungsvertragdurchdenBeherberger,aussachlichgerechtfer- 
tigtenGründen,esseidenn,eswurdeetwasanderesvereinbart,durcheinseitige Erklärung 
aufgelöst werden. 

 
 
Rücktritt durchdenVertragspartner–Stornogebühr 

 
5.5 Bisspätestens3MonatevordemvereinbartenAnkunftstagdesGasteskannder 

BeherbergungsvertragohneEntrichtungeinerStornogebührdurcheinseitigeEr- 
klärungdurchdenVertragspartner aufgelöst werden. 

 
5.6 Außerhalbdesim§5.5.festgelegtenZeitraumsisteinRücktrittdurcheinseitige 

ErklärungdesVertragspartnersnurunterEntrichtungfolgenderStornogebühren möglich: 
 

- bis1 Monat vor demAnkunftstag 40 %vomgesamtenArrangementpreis; 
 
- bis1 Woche vor demAnkunftstag 70 %vomgesamtenArrangementpreis; 

 
- inder letzten Woche vor demAnkunftstag90%vomgesamtenArrangementpreis. 
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bis3 Monate 

 
3 Monate bis 1 

Monat 

 
1 Monat bis1 

Woche 

 
In der letzten 

Woche 

 
keine Stornoge- 

bühren 

 
40 % 

 
70 % 

 
90 % 

 
 

Behinderungen der Anreise 
 

5.7 KannderVertragspartneramTagderAnreisenichtimBeherbergungsbetrieb 
erscheinen,weildurchunvorhersehbareaußergewöhnlicheUmstände(zBextre- 
merSchneefall,Hochwasseretc)sämtlicheAnreisemöglichkeitenunmöglich 
sind,istderVertragspartnernichtverpflichtet,dasvereinbarteEntgeltfürdieTage der 
Anreise zu bezahlen. 

 
5.8 DieEntgeltzahlungspflichtfürdengebuchtenAufenthaltlebtabAnreisemög- 

lichkeitwiederauf,wenndieAnreiseinnerhalbvondreiTagenwiedermöglich wird. 
 
 

§ 6 Beistellungeiner Ersatzunterkunft 
 

6.1 DerBeherbergerkanndemVertragspartnerbzwdenGästeneineadäquateEr- 
satzunterkunft(gleicherQualität)zurVerfügungstellen,wenndiesdemVer- tragspartner 
zumutbar ist, besonderswenndieAbweichunggeringfügigundsachlich gerechtfertigt ist. 

 
6.2 EinesachlicheRechtfertigungistbeispielsweisedanngegeben,wennderRaum 

(dieRäume)unbenutzbargewordenist(sind),bereitseinquartierteGästeihren 
Aufenthaltverlängern,eineÜberbuchungvorliegtodersonstigewichtigebetrieb- liche 
Maßnahmen diesen Schritt bedingen. 

 
6.3 AllfälligeMehraufwendungenfürdasErsatzquartiergehenaufKostendesBe- herbergers. 

 
 

§ 7 Rechte des Vertragspartners 
 

7.1 DurchdenAbschlusseinesBeherbergungsvertrageserwirbtderVertragspartner 
dasRechtaufdenüblichenGebrauchdergemietetenRäume,derEinrichtungen 
desBeherbergungsbetriebes,dieüblicherWeiseundohnebesondereBedingungendenGäst
enzurBenützungzugänglichsind,undaufdieüblicheBedienung. 
DerVertragspartnerhatseineRechtegemäßallfälligenHotel-und/oderGäste- richtlinien 
(Hausordnung) auszuüben. 

 
 

§ 8 Pflichten des Vertragspartners 
 
8.1 DerVertragspartneristverpflichtet,spätestenszumZeitpunktderAbreisedas 

vereinbarteEntgeltzuzüglichetwaigerMehrbeträge,dieaufGrundgesonderter 
Leistungsinanspruchnahmedurchihnund/oderdieihnbegleitendenGästenent- standen 
sind zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer zu bezahlen. 

 
8.2 DerBeherbergeristnichtverpflichtet,Fremdwährungenzuakzeptieren.Akzep- 

tiertderBeherbergerFremdwährungen,werdendiesenachTunlichkeitzumTa- 
geskursinZahlunggenommen.SolltederBeherbergerFremdwährungenoder 
bargeldloseZahlungsmittelakzeptieren,soträgtderVertragspartneralledamit 
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zusammenhängendenKosten,etwaErkundigungenbeiKreditkartenunterneh- 
mungen,Telegramme,usw. 

 
8.3 DerVertragspartnerhaftetdemBeherbergergegenüberfürjedenSchaden,dener 

oderderGastodersonstigePersonen,diemitWissenoderWillendesVertrags- 
partnersLeistungendesBeherbergersentgegennehmen,verursachen. 

 
 

§ 9 Rechte des Beherbergers 
 
9.1 VerweigertderVertragspartnerdieBezahlungdesbedungenenEntgeltsoderist 

erdamitimRückstand,sostehtdemBeherbergerdasgesetzlicheZurückbehal- 
tungsrechtgemäß§970cABGBsowiedasgesetzlichePfandrechtgem§1101 
ABGBandenvomVertragspartnerbzwdemvomGasteingebrachtenSachenzu. 
DiesesZurückbehaltungs-
oderPfandrechtstehtdemBeherbergerweiterszurSicherungseinerForderungausdemBehe
rbergungsvertrag,insbesonderefürVerpflegung,sonstigerAuslagen,diefürdenVertragspar
tnergemachtwurdenund für allfällige Ersatzansprüche jeglicher Art zu. 

 
9.2 WirddasServiceimZimmerdesVertragspartnersoderzuaußergewöhnlichen 

Tageszeiten(nach20.00Uhrundvor6.00Uhr)verlangt,soistderBeherberger 
berechtigt,dafüreinSonderentgeltzuverlangen.DiesesSonderentgeltistjedoch 
aufderZimmerpreistafelauszuzeichnen.DerBeherbergerkanndieseLeistungen 
ausbetrieblichenGründenauchablehnen. 

 
9.3 DemBeherbergerstehtdasRechtaufjederzeitigeAbrechnungbzwZwischenab- rechung 

seiner Leistung zu. 
 
 

§10 Pflichten des Beherbergers 
 
10.1 DerBeherbergeristverpflichtet,dievereinbartenLeistungenineinemseinem Standard 

entsprechendenUmfangzuerbringen. 
 
10.2 AuszeichnungspflichtigeSonderleistungendesBeherbergers,dienichtimBeher- 

bergungsentgelt inbegriffen sind, sind beispielhaft: 
 

a) SonderleistungenderBeherbergung,diegesondertinRechnunggestellt 
werdenkönnen,wiedieBereitstellungvonSalons,Sauna,Hallenbad, 
Schwimmbad, Solarium, Garagierung usw; 

b) fürdieBereitstellungvonZusatz-bzwKinderbettenwirdeinermäßigter Preis 
berechnet. 

 
 

§11 Haftung des Beherbergers für Schäden an eingebrachten Sachen 
 
11.1 DerBeherbergerhaftetgemäß§§970ffABGBfürdievomVertragspartnerein- 

gebrachtenSachen.DieHaftungdesBeherbergersistnurdanngegeben,wenn 
dieSachendemBeherbergeroderdenvomBeherbergerbefugtenLeutenübergebenoderanei
nenvondiesenangewiesenenoderhiezubestimmtenOrtgebracht 
wordensind.SoferndemBeherbergerderBeweisnichtgelingt,haftetderBeherbergerfürsein
eigenesVerschuldenoderdasVerschuldenseinerLeutesowieder aus-
undeingehendePersonen.DerBeherbergerhaftetgemäß§970Abs 1 
ABGBhöchstensbiszudemimBundesgesetzvom16.November1921überdie 
HaftungderGastwirteundandererUnternehmerinderjeweilsgeltendenFassung 
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festgesetztenBetrag.KommtderVertragspartneroderderGastderAufforderung 
desBeherbergers,seineSachenaneinembesonderenAufbewahrungsortzuhinterlegennicht
unverzüglichnach,istderBeherbergerausjeglicherHaftungbefreit.DieHöheeinerallfällige
nHaftungdesBeherbergersistmaximalmitder 
HaftpflichtversicherungssummedesjeweiligenBeherbergersbegrenzt.EinVerschulden 
des Vertragspartners oder Gastes ist zu berücksichtigen. 

 
11.2 DieHaftungdesBeherbergersistfürleichteFahrlässigkeitausgeschlossen.Ist 

derVertragspartnereinUnternehmerwirddieHaftungauchfürgrobeFahrlässigkeit 
ausgeschlossen.IndiesemFallträgtderVertragspartnerdieBeweislast 
fürdasVorliegendesVerschuldens.FolgeschädenoderindirekteSchädensowie entgangene 
Gewinne werden keinesfalls ersetzt. 

 
11.3 Für Kostbarkeiten, Geld und Wertpapiere haftet der Beherberger nur bis zum Betrag 

von derzeit € 550,--. Der Beherberger haftet für einen darüber hinausgehenden 
Schaden nur in dem Fall, dass er diese Sachen in Kenntnis ihrer Beschaffenheit zur 
Aufbewahrung übernommen hat oder in dem Fall, dass der Schaden von ihm selbst 
oder einen seiner Leute verschuldet wurde. Die Haftungsbeschränkung gemäß 12.1 und 
12.2 gilt sinngemäß. 

 
11.4 DieVerwahrungvonKostbarkeiten,GeldundWertpapierenkannderBeherbergerablehnen,

wennessichumwesentlichwertvollereGegenständehandelt,als 
GästedesbetreffendenBeherbergungsbetriebesgewöhnlichinVerwahrunggeben. 

 
11.5 InjedemFallderübernommenenAufbewahrungistdieHaftungausgeschlossen, 

wennderVertragspartnerund/oderGastdeneingetretenenSchadenabKenntnis 
nichtunverzüglichdemBeherbergeranzeigt.ÜberdiessinddieseAnsprüchein- 
nerhalbvondreiJahrenabKenntnisodermöglicherKenntnisdurchdenVer- 
tragspartnerbzwGastgerichtlichgeltendzumachen;sonstistdasRechterlo- schen. 

 
 

§12 Haftungsbeschränkungen 
 
12.1 IstderVertragspartnereinKonsument,wirddieHaftungdesBeherbergersfür leichte 

Fahrlässigkeit, mit AusnahmevonPersonenschäden,ausgeschlossen. 
 
12.2 IstderVertragspartnereinUnternehmer,wirddieHaftungdesBeherbergersfür 

leichteundgrobeFahrlässigkeitausgeschlossen.IndiesemFallträgtderVer- 
tragspartnerdieBeweislastfürdasVorliegendesVerschuldens.Folgeschäden, 
immaterielleSchädenoderindirekteSchädensowieentgangeneGewinnewerden 
nichtersetzt.DerzuersetzendeSchadenfindetinjedemFallseineGrenzeinder Höhe des 
Vertrauensinteresses. 

 
 

§13 Tierhaltung 
 
13.1 TieredürfennurnachvorherigerZustimmungdesBeherbergersundallenfalls 

gegeneinebesondereVergütungindenBeherbergungsbetrieb gebracht werden. 
 
13.2 DerVertragspartner,dereinTiermitnimmt,istverpflichtet,diesesTierwährend 

seinesAufenthaltesordnungsgemäßzuverwahrenbzwzubeaufsichtigenoder 
diesesaufseineKostendurchgeeigneteDritteverwahrenbzwbeaufsichtigenzu lassen. 

 
13.3 DerVertragspartnerbzwGast,dereinTiermitnimmt,hatübereineentsprechende  Tier-

HaftpflichtversicherungbzweinePrivat-Haftpflichtversicherung,die 
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auchmöglichedurchTiereverursachteSchädendeckt,zuverfügen.DerNachweis der 
entsprechenden Versicherung istüber Aufforderung des Beherbergers zu erbringen. 
 

13.4 DerVertragspartnerbzwseinVersichererhaftendemBeherbergergegenüberzur 
ungeteiltenHandfürdenSchaden,denmitgebrachteTiereanrichten.DerScha- den 
umfasstinsbesondereauchjeneErsatzleistungendesBeherbergers,dieder Beherberger 
gegenüber Drittenzuerbringenhat. 

 
13.5 IndenSalons,Gesellschafts-,RestauranträumenundWellnessbereichendürfen sich Tiere 

nicht aufhalten. 
 
 

§14 Verlängerung der Beherbergung 
 
14.1 DerVertragspartnerhatkeinenAnspruchdarauf,dassseinAufenthaltverlängert 

wird.KündigtderVertragspartnerseinenWunschaufVerlängerungdesAufenthaltsrechtzeiti
gan,sokannderBeherbergerderVerlängerungdesBeherber- gungsvertrages zustimmen. 
Den Beherberger trifft dazu keine Verpflichtung. 

 
14.2 KannderVertragspartneramTagderAbreisedenBeherbergungsbetriebnicht 

verlassen,weildurchunvorhersehbareaußergewöhnlicheUmstände(zBextremer 
Schneefall,Hochwasseretc)sämtlicheAbreisemöglichkeitengesperrtodernicht 
benutzbarsind,sowirdderBeherbergungsvertragfürdieDauerderUnmöglichkeit 
derAbreiseautomatischverlängert.EineReduktiondesEntgeltsfürdiese 
Zeitistallenfallsnurdannmöglich,wennderVertragspartnerdieangebotenen Leistungen 
desBeherbergungsbetriebesinfolge der außergewöhnlichen 
WitterungsverhältnissenichtzurGänzenutzenkann.DerBeherbergeristberechtigt 
mindestensjenesEntgeltzubegehren,dasdemgewöhnlichverrechnetenPreisin der 
Nebensaison entspricht. 

 
 

§15 Beendigung des Beherbergungsvertrages– Vorzeitige Auflösung 
 
15.1 WurdederBeherbergungsvertragaufbestimmteZeitabgeschlossen,soendeter mit 

Zeitablauf. 
 

15.2 ReistderVertragspartnervorzeitigab,soistderBeherbergerberechtigt,dasvolle 
vereinbarteEntgeltzuverlangen.DerBeherbergerwirdinAbzugbringen,waser 
sichinfolgederNichtinanspruchnahmeseinesLeistungsangebotserspartoder 
waserdurchanderweitigeVermietungderbestelltenRäumeerhaltenhat.Eine 
Ersparnisliegtnurdannvor,wennderBeherbergungsbetriebimZeitpunktder 
NichtinanspruchnahmedervomGastbestelltenRäumlichkeitenvollständigaus- 
gelastetistunddieRäumlichkeitaufGrundderStornierungdesVertragspartners 
anweitereGästevermietetwerdenkann.DieBeweislastderErsparnisträgtder 
Vertragspartner. 

 
15.3 DurchdenTodeinesGastesendet der Vertrag mit dem Beherberger. 

 

15.4 WurdederBeherbergungsvertragaufunbestimmteZeitabgeschlossen,sokönnen 
dieVertragsparteiendenVertrag,bis10.00UhrdesdrittenTagesvordembeab- sichtigten 
Vertragsende, auflösen. 

 
15.5 DerBeherbergeristberechtigt,denBeherbergungsvertragmitsofortigerWirkung 

auswichtigemGrundaufzulösen,insbesonderewennderVertragspartnerbzw der Gast 
 



8  

a) vondenRäumlichkeiteneinenerheblichnachteiligenGebrauchmachtoder 
durchseinrücksichtsloses,anstößigesodersonstgrobungehörigesVerhaltendenübrige
nGästen,demEigentümer,dessenLeuteoderdenimBeher- 
bergungsbetriebwohnendenDrittengegenüberdasZusammenwohnenver- leidet 
oder sich gegenüber diesen Personen einer mitStrafebedrohtenHand- 
lunggegendasEigentum,dieSittlichkeitoderdiekörperlicheSicherheit schuldig 
macht; 

b) voneineransteckendenKrankheitodereineKrankheit,dieüberdieBeher- 
bergungsdauerhinausgeht, befallen wird oder sonst pflegedürftig wird; 

c) dievorgelegtenRechnungenbeiFälligkeitinnerhalbeinerzumutbargesetzten Frist (3 
Tage) nicht bezahlt. 

 
15.6 WenndieVertragserfüllungdurcheinalshöhereGewaltzuwertendesEreignis 

(zBElementarereignisse,Streik,Aussperrung,behördlicheVerfügungenetc) 
unmöglichwird,kannderBeherbergerdenBeherbergungsvertragjederzeitohne 
EinhaltungeinerKündigungsfristauflösen,sofernderVertragnichtbereitsnach 
demGesetzalsaufgelöstgilt,oderderBeherbergervonseinerBeherbergungspflichtbefreitis
t.EtwaigeAnsprücheaufSchadenersatzetcdesVertragspartners sind ausgeschlossen. 

 
 

§ 16 Erkrankung oder Tod des Gastes 
 
16.1 ErkrankteinGastwährendseinesAufenthaltesimBeherbergungsbetrieb,sowird 

derBeherbergerüberWunschdesGastesfürärztlicheBetreuungsorgen.IstGefahrinVerzug,
wirdderBeherbergerdieärztlicheBetreuungauchohnebesonderenWunschdesGastesveranl
assen,diesinsbesonderedann,wenndiesnotwendig ist und der Gast hiezu selbst nicht in 
der Lage ist. 

 
16.2 SolangederGastnichtinderLageist,EntscheidungenzutreffenoderdieAnge- 

hörigendesGastesnichtkontaktiertwerdenkönnen,wirdderBeherbergerauf 
KostendesGastenfürärztlicheBehandlungsorgen.DerUmfangdieserSorge- 
maßnahmenendetjedochindemZeitpunkt,indemderGastEntscheidungen 
treffenkannoderdieAngehörigenvomKrankheitsfallbenachrichtigtworden sind. 

 
16.3 DerBeherbergerhatgegenüberdemVertragspartnerunddemGastoderbeiTo- 

desfallgegenderenRechtsnachfolgerinsbesonderefürfolgendeKostenErsatz- ansprüche: 
 

a) offeneArztkosten,KostenfürKrankentransport,MedikamenteundHeilbe- helfe 
b) notwendiggewordeneRaumdesinfektion, 
c) unbrauchbargewordeneWäsche,BettwäscheundBetteinrichtung,anderen- falls für 

die Desinfektion oder gründliche Reinigung all dieser Gegenstände, 
d) WiederherstellungvonWänden,Einrichtungsgegenständen,Teppichenusw, 

soweitdieseimZusammenhangmitderErkrankungoderdenTodesfallver- unreinigt 
oder beschädigt wurden, 

e) Zimmermiete,soweitdieRäumlichkeitvomGastinAnspruchgenommen 
wurde,zuzüglichallfälligerTagederUnverwendbarkeitderRäumewegen 
Desinfektion, Räumung o. ä, 

f) allfällige sonstige Schäden, die dem Beherberger entstehen. 
 
 

§17 Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtswahl 
 

17.1 Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Beherbergungsbetrieb gelegen ist. 
 
17.2 DieserVertragunterliegtösterreichischemformellenundmateriellenRechtunter 
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AusschlussderRegelndesInternationalenPrivatrechts(insbIPRGundEVÜ) sowie UN-
Kaufrecht. 

 
17.3 AusschließlicherGerichtsstandistimzweiseitigenUnternehmergeschäftderSitz 

desBeherbergers,wobeiderBeherbergerüberdiesberechtigtist,seineRechte 
auchbeijedemanderemörtlichemundsachlichzuständigemGerichtgeltendzu machen. 

 
17.4 WurdederBeherbergungsvertragmiteinemVertragspartner,derVerbraucherist 

undseinenWohnsitzbzwgewöhnlichenAufenthaltinÖsterreichhat,geschlossen,könnenKla
gengegendenVerbraucherausschließlichamWohnsitz,amge- 
wöhnlichenAufenthaltsortoderamBeschäftigungsortdesVerbraucherseinge- bracht 
werden. 

 
17.5 WurdederBeherbergungsvertragmiteinemVertragspartner,derVerbraucherist 

undseinenWohnsitzineinemMitgliedsstaatderEuropäischenUnion(mitAusnahme 
Österreichs),Island,NorwegenoderderSchweiz,hat,istdasfürden 
WohnsitzdesVerbrauchersfürKlagengegendenVerbraucherörtlichundsachlich zuständige 
Gericht ausschließlich zuständig. 

 
 

§18 Sonstiges 
 
18.1 SoferndieobigenBestimmungennichtsBesonderesvorsehen,beginntderLauf 

einerFristmitZustellungdesdieFristanordnendenSchriftstückesandieVer- 
tragspartner,welchedieFristzuwahrenhat.BeiBerechnungeinerFrist,welche 
nachTagenbestimmtist,wirdderTagnichtmitgerechnet,inwelchenderZeit- 
punktoderdieEreignungfällt,nachdersichderAnfangderFristrichtensoll. 
NachWochenoderMonatenbestimmteFristenbeziehensichaufdenjenigenTagederWocheo
derdesMonates,welcherdurchseineBenennungoderZahldem 
Tageentspricht,vonwelchemdieFristzuzählenist.FehltdieserTagindem Monat, ist der in 
diesem Monat letzte Tag maßgeblich. 
 

18.2 ErklärungenmüssendemjeweilsanderenVertragspartneramletztenTagder Frist(24 
Uhr)zugegangensein. 

 
18.3 DerBeherbergeristberechtigt,gegenForderungdesVertragspartnersmiteigenenForderung

enaufzurechnen.DerVertragspartneristnichtberechtigtmiteigenenForderungengegenFor
derungendesBeherbergersaufzurechnen,esseidenn, 
derBeherbergeristzahlungsunfähigoderdieForderungdesVertragspartnersist gerichtlich 
festgestellt odervom Beherberger anerkannt. 

 
18.4 ImFallevonRegelungslückengeltendieentsprechendengesetzlichenBestim- mungen. 


